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Beitragsordnung 

des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung 

Hessen e.V. 

 

1. Beitrag für eine Ordentliche Mitgliedschaft (für rechtsfähige Vereine, die Menschen mit 

Behinderung fördern und betreuen). 

Der Beitrag für eine Ordentliche Mitgliedschaft im Landesverband für Menschen mit Körper- 

und Mehrfachbehinderung Hessen e.V. beträgt 2,50 € pro Mitglied und Jahr. Der Beitrag ist 

am 31.03. fällig. Er ist auf das Konto des Landesverbandes zu überweisen, wenn der 

entsprechende Verein nicht Mitglied im BVKM ist. 

 

2. Außerordentliche Mitgliedschaft (juristische Personen, die Träger von Diensten oder 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind): 50 €. 

(natürliche Personen in begründeten Einzelfällen): 25 €. 

 

3. Fördermitgliedschaft  

ohne Stimmrecht (für Vereine oder Organisationen)  

Für fördernde Mitglieder (Vereine oder Organisationen) die als Kooperationspartner 

gemeinsamer Projekte aufgetreten sind, auch wenn sie keine direkte Förderung oder 

Betreuung von Menschen mit Behinderung zum Ziel haben, gibt es einen Mindestbeitrag von 

50 € Jahresbeitrag. 

 

ohne Stimmrecht (für Einzelpersonen) 

Für fördernde Mitglieder (Einzelpersonen) gibt es einen Mindestbeitrag von 25 € 

Jahresbeitrag. Der Beitrag ist jeweils am 31.03. fällig. Er ist auf das Konto des 

Landesverbandes zu überweisen: 

 

Bankverbindung: 

Taunus Sparkasse 

IBAN: DE78 5125 0000 0007 0215 34 

BIC/SWIFT: HELADEF1TSK 

Die Beitragszahlung beginnt im Jahr der Aufnahme in den Landesverband.  


